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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die ADB e.V. und die LAG Schleswig-Holsteinischer Bewährungshelferinnen und 
Bewährungshelfer bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum geplan-
ten Maßregelvollzugsgesetz. 

Wir begrüßen die Überarbeitung und Neuregelung des Bereiches „Maßregelvollzug“, 
da sie den gesetzlichen Veränderungen und dem Novellierungsbedarf insgesamt 
Rechnung trägt. 
Die Regelungen im Einzelnen erscheinen uns im Grundsatz als richtig und notwen-
dig, so dass wir uns bei einer näheren Betrachtung im Folgenden auf die Paragra-
phen konzentrieren, die die Bewährungshilfe betreffen. 

Für eine erfolgreiche Wiedereingliederung in den Alltag nach Entlassung aus dem 
Maßregelvollzug ist eine frühe und enge Zusammenarbeit aller beteiligten Perso-
nen/Institutionen erforderlich, zum einen, um den untergebrachten Menschen so gut 
wie möglich durch individuelle Nachsorgemaßnahmen in die Lage zu versetzen, 
künftig möglichst selbständig und eigenverantwortlich ein regelkonformes Leben zu 
führen. Zum anderen müssen bei Entlassenen aus dem Maßregelvollzug im Rahmen 
der Führungsaufsicht ggf. auch Maßnahmen der Kontrolle und Aufsicht initiiert und 
überprüft werden, um die Gefahr neuer Straftaten zu vermeiden. Dies ist u.a. Aufga-
be der Gerichte, der Führungsaufsichtsstellen und der Bewährungshilfe. 
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Die in § 2 (5) festgeschriebene intensive Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Protagonisten ist insoweit zu begrüßen.  
 
Die Regelungen des § 26 werden hier kritisch gesehen. Grundsätzlich kann es zwar 
sinnvoll sein, mit Zustimmung der betroffenen Person eine Auszahlung von Überbrü-
ckungsgeld an Dritte vorzunehmen. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass eine 
Geldverwaltung von der Bewährungshilfe in Schleswig-Holstein grundsätzlich aus 
rechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden kann, da ungeklärte banktechnische 
und haftungsrechtliche Fragen dem entgegenstehen. Zudem verfügen nicht alle Be-
währungshilfedienststellen über Dienstkonten, welche für eine Verwahrung erforder-
lich wären. 
Die Verwahrung von Geldern könnte unter bestimmten Voraussetzung im Einzelfall 
erfolgen, vorher wäre aber in jedem Fall eine individuelle Abstimmung zwischen den 
zuständigen Mitarbeiter*innen des Maßregelvollzugs und der Bewährungshilfe erfor-
derlich.  Die Verwahrung wäre nur mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen 
Person möglich und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen wieder zurückge-
nommen werden.  
 
In § 39 wird der Austausch von personenbezogenen Daten zwischen Maßregelvoll-
zug, Gericht, Führungsaufsichtsstelle und Bewährungshilfe geregelt. Die Regelung 
schafft Rechtssicherheit für alle beteiligten Personen. 
 
In Schleswig-Holstein können wir darauf verweisen, dass in der Praxis bereits seit 
2018 an einen Kooperationserlass zwischen Maßregelvollzug, Bewährungshilfe und 
Führungsaufsichtsstelle gearbeitet wird, um einen reibungslosen Übergang vom 
Maßregelvollzug in die weitere Betreuung durch die Bewährungshilfe zu gewährleis-
ten. Es sind das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senio-
ren, das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung, Ver-
treter der Führungsaufsicht sowie Bewährungshelfer*innen aus allen Landgerichts-
bezirken beteiligt.  
 
Für den Sprecherrat der LAG S.-H 
 
 
Marietta Stenken  
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